
Die Definierbarkeit der Himmelfahrt Mariä.
Von Auguſtin Lehmkuhl Iun Valkenberg.

8 vor kurzem erſchienene franzöſiſche Werk de  U Dont
Paul Renaudin über die Definierbarkeit der leiblichenHimmelfahrt Marias verdiente Iun der Tat. auch In deutſcher Ueber—
ſetzung der Leſerwelt zugänglich gemacht 3u werden. an muß daher
dem Mitbruder 8 Verfaſſers ank 9

wiſſen, daß Er ſich der Arbei
der Ueberſetzung unterzogen hat

Die Frage der Definierbarkeit wurde ſpeziell angeregt gelegentlich
des Vatikaniſchen Konzils, da eine 0 Reihe von Konzilsväterndas Poſtula der Definition der leiblichen Himmelfahrt Marias
ſtellten. Dieſe Väter waren ſelbſtverſtändlich von der Definierbarkeit
überzeugt. Da aber die Ungunſt der Zeiten die Weiterführung de  V
Konzils verhinderte und daher eine Stellungnahme des Konzils zurFrage unmöglich wurde, 8 angezeigt, daß die Theologie ſichder Vorfrage über die Definierbarkeit bemächtigte. Da  * iſt denn
auch nicht unterblieben. e  —  — ſei für Deutſchland erinnert I die
Dogmatik Scheeben und II die m Jahre un der Innsbrucker
Theologiſchen Zeitſchrift erſchienenen Artikel Herm Jürgens 9
welche dieſer Frage eingehendere Erörterungen widmeten. Vor zweiJahren gehörte die Uuns hier beſchäftigende Frage 3u den auf demMarianiſchen Kongreß 3U Freiburg Iun der Schweiz beſonders betonten
Gegenſtänden. 1—V ꝛ—

In der deutſchen Sektion gab Profeſſor Ir 80 Gföllner
Qus inz ein längeres, den eigentlichen Fragepunkt ins Licht ſetzendesReferat.

Die eingehendſte Arbeit iſt aber v die vorliegende onD Renaudin. V  ch denke, wird die Leſer dieſer Zeitſchriftintereſſieren, hier die Ideen de Verfaſſers auch ſkizzenhaftwiederzugeben.
In dem erſten Kapitel verbreitet ſich der Verfaſſer ausführlich

einerüber die allgemeine dogmatiſche Frage der Erfordernif—dogmatiſchen Definition. Damit etwas Q  —  8 Glaubenslehre definiertwerden könne, 0 autet der weſentliche Inhalt ſeiner Erörterungen,muß S entweder ausdrücklich oder einſchließlich, aber formell u
dem enthalten ſein, wWa  8  — einer der Apoſtel al  8  8 von Gott verkündetder Kirch hinterlaſſen

IP hat Sehr angeſehene Theologen, 3. Banez,Suarez, Lugo gehen weiter und behaupten, nicht ohne wichtigeGründe, die Kirche könne 16 nac Umſtänden eine virtuelloffenbarte Wahrheit definieren und infolge einer ſolchen Definitionſei alsdann dieſe Wahrheit N Glaubensſatz nit göttlichem Glauben
anzunehmen. Dieſe Theologen gehen davon Qus, daß, einer
U einem andern redet, derſelbe ſehr wohl beabſichtigen kann, dem
Angeredeten  — ‚‚I.‚ auch dasjenige mitzuteilen, was virtuell in dem zu ihm

Aus dem Franzöfiſchen des Dom ParS.—1 in 8⁰ Freiburg⸗Schweiz. Kaniſius⸗Druckerei
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Geſprochenen enthalten iſt. Desgleichen kann dies Daß eY In
beſtimmten Fällen dies wirklich getan und beabſichtigt habe, kann
uweilen der einzelne Gläubige Qus dem Zuſammenhange und dem

Geſamtinhalte des 0 Geſagten einſehen; viel mehr noch ann
das uInter gegebenen Umſtänden die heiligen Geiſte geleitete
Kir die kirchliche Lehrauktorität, einſehen und öffentlich
erklären. Alsdann ſteht S unfehlbar feſt, daß G  Hott auch da

57⁷ virtuell
Enthaltene den Menſchen mitzuteilen beabſichtigte, daß alſo auch für
leſe ahrhei die Auktorität des redenden oder offenbarenden
Gottes eingetreten iſt, dieſe Wahrheit mithin durch göttlichen Glauben
angenommen werden muß. Ueber dieſe Frage hat ſich neuerdings
Wilmers, De Fide divina II 46 — 254, un lichtvoller Weiſe verbreitet.

ſt dieſe letztere Anſicht anzunehmen, dann ſteh eS mit der
Definierbarkeit der leiblichen Himmelfahrt Marias augenſcheinlich noch
günſtiger, al  S venn ſie, Unt definiert werden 3u können, nachweisbar
formell In den Glaubensquellen enthalten ſein muß. Indem alſo der hoch-
würdige Verfaſſer der uns beſchäftigenden Schrift letzteres gelten
läßt, hat Er ſich ſeine Aufgabe gewiß nicht erleichtert; kann
aher mit umſo icherer Befriedigung nach Leſung derſelben ſie QAus
der Hand legen, er 1  em die Definierbarkeit wird nach
gewieſen Aben Uebrigens iſt der Unterſchied der zwei hier angeführten
theologiſchen Anſichten über die Definierbarkeit eines Lehrſatzes nicht
˙⁰ groß, wie eS beim erſten Blick ſcheinen möchte. Wa die einen
für virtue un einem Offenbarungsſatz enthalten erklären, das erklären
andere leicht für einſchlußweiſe formell enthalten, zumal venn man

ich bei vernünftigem Nachdenken ſagen muß, habe jedenfalls
beabſichtigt, auch über jenes einſchluß-, 0D C ch lußweif Enthaltenedie Menſchen aufzuklären.

Die Hauptſache der Renaudin'ſchen Schrift iſt nun die Klärung
der Frage Wie iſt die Lehre der leiblichen Himmelfahrt in
den Glaubensquellen enthalten?

Forab  —. muß feſtſtehen, was der Gegenſtand der u Frage
ſtehenden Lehre iſt Hierauf antwortet der Verfaſſer 77  Das Vorrecht
beſteht weſentlich in der Verklärung des mit der glorifizierten Seele
vereinten Leibes“ (S 50); alles andere, der Tod Marias, ihre
Wiederauferweckung, ob ſichtbare oder nicht ſichtbare Auffahrt der
Wiedererweckten 0 Tte der Glorie, oder bb Aufnahme⸗ des
Leichnams und Wiederannahme desſelben durch die verklärte Seele
IM Himmel, In nach der Bemerkung de  8 Verfaſſers Fragen, welche
außerhalb der bvd —  U definierenden Lehre liegen.

Ferner hebt der Verfaſſer hervor, daß CS ein verkehrter Weg ſei,
die Definierbarkeit der In Frage ſtehenden Lehre auf die Zuverläſſigkeit
der Berichte über den 08d und die Auferſtehung der allerſeligſten
Jungfrau ſtützen zu wollen. J..  2  ne legendenartigen Berichte ſeien
weder der Gegenſtand noch der Grund des zu definierenden Vorrechts
Marias. Im günſtigſten Falle kämen wir ſo 3u einem rein geſchichtlichen
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und QAus ſich menſchlich glaubwürdigen Berichte einer Tatſache:und doch handele * ſich ein göttlich beglaubigtes dogmatiſchesVorrecht der ſeligſten Jungfrau, deſſen Ausführung und Exiſtenzallerdings eine Tatſache ſein müſſe. Dieſe niit vollem Recht gemachtenBemerkungen e  — Verfaſſer dürfen bei
außeracht gelaſſen

IT werden.

der ganzen Frage nicht
ott konnte allerdings die Tatſache der Auferweckung und

Verklärung Marias als ſolche den Apoſteln oder irgend einem derſelbenmitteilen und ſo 3u einem Gegenſtand der Glaubenshinterlage machen;dann ware die leibliche Verklärung Marias auf leſe Weiſe Gegenſtanddes göttlichen Glaubens. Ott konnte aber auch anders verfahren:
D konnte vor oder nach jener Tatſache ſeine übernatürliche Offenbarungauf die Vorzüge der ſeligſten Jungfrau In der Weiſe richten, daßun dieſen geoffenbarten Vorzügen unzweifelhaft dié ſofort nach dem
Tode eintretende leibliche Verklärung enthalten Letzteres genügtohne Zweifel, dief en 8OnV der leiblichen Verklärung Marias
Zum Glaubensſatze 3u machen. Sobald alſo dieſes letztere der Kirchefeſtſteht, kann ſie zur Definition jenes V  Or  6  2  ug ſchreiten.Daß die Offenbarung Iu dieſer
der Verfaſſer nachzuweiſen.

—  —. geſchehen ſel, ſucht nun
Für ungenügend 90 CT den achweis Qus Denn Zusamment⸗hange mit der Unbefleckten Empfängnis Marias und ihrem Freiſein

von jeglichem Sündenmalkel. D  aß Qus dieſen feſtſtehenden Glaubens—
ſätzen ſich eine hohe Kongruenz für die ſofortige leibliche VerklärungM  (arias ergibt  I kann ni geleugnet werden. Allein darin hat der
Verfaſſer recht, daß bloße Kongruenzgründe wohl eine hohe ahrſcheinlichkeit, nicht aber die volle Sicherheit gewähren, welche füreinen Glaubensſatz nötig ſind Es rüßte alſo jedenfalls ein Momenthinzutreten, wodurch Wir vergewiſſert würden, da ott tatſächlichdie Befreiung Marias von der Erbſchuld n ieſer Ausdehnungverwirklicht habe —8 kann durch das göttliche Zeugnis ſelbergeſchehen. Liegt *  4  —. alſo im BewußtſeiN der kirchlichen Tradition,daß die Befreiung von der Erbſünde wirklich In dieſer weiten N  lu  —.  Ddehnung bei Maria ſtattgefunden hat, dann bedürfte CS einer eiter 1Offenbarung, Um die leibliche Verklärung Marias al
5  U definieren. Ob dem ſo ſei, Glaubensſatzdarüber hat un letzter Inſtan diekirchliche Lehrauktorität elber 3u entſcheiden. In dieſem Sinne, 0Wi uUuns ſcheinen, dürfte dem Zuſammenhange des In Frage ſtehendenVorrechts Marias mit ihrer volen Sündenloſigkeit Uund ihremCharakter Als Beſiegerin der hölliſchen Schlange nicht Alle Berechtigungabzuſprechen ſein

Doch der Verfaſſer ſtu ich auf ausdrücklichere Momente,die ſich in den Glaubensquellen vorfinden, nämlich auf die Typender ſeligſten Jungfrau und die durch die kirchliche Tradition ver⸗
bürgte Erklärung derſelben. Das Hildet den weſentlichen Inhalt der
Kapitel U. de Werkes. Der Verfaſſer führt hier eine Reihe
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von Typen d  8 Alten Bundes, Perſonen und Sachen An, welche
von den heiligen Vätern und der ganzen kirchlichen Tradition al
Vorbilder der ſeligſten Jungfrau elten. Inter vielen anderen wird
peziell der „brennende Dornbuſch“ und die „Bundeslade“ hervor⸗
gehoben. Durch den Nachweis, daß (S ſich abei wirklich gottgewollte
Typen der ſeligſten Jungfrau handelt, iſt freilich der V  Jeweis der
leiblichen Unverſehrtheit und Verklärung Mariens als geoffenbarte
Wahrheit noch nicht erbracht. —  8 bedarf dazu des ferneren Nachweiſes
daß die Vorbildlichkeit ſich eben auf den berührten Vorzug Marias
erſtreckt. 1eS kann entweder dadurch geſchehen, daß nachgewieſen
wird, ES laſſe ſich ohne dieſen Vergleichungspunkt die Vorbildlichkeit
nicht genügend erklären, oder dadurch, daß der Traditionsbeweis
geführt wird, nach welchem die heiligen Väter und die Kirche eben
jenes orrecht Marias AT1  8 vorgebildet anerkennen. Beides wird

Verfaſſer geleiſtet. Sowohl die Ausſprüche der Väter aL auch
die kirchliche Liturgie und Feſtfeier wird hier Iu reichem U
herangezogen

ES genügt gier, urz auf 7—  —2 Inhalt hingewieſen 3u haben
m genauer Iu die Frage einzudringen, muß der Leſer die Broſchüre
ſelber zur Hand nehmen. Sie iſt ein beredtes Zeugnis der innigen
Verehrung der Gottesmutter ＋
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itens des Verfa  —  —  — 5 und hoffentlich
wird ſie ein wirkſames Mittel ſein, jenen hohen Vorzug Marias
ſeiner dogmatiſchen Entſcheidung näher 3u bringen.

Die 3yAn  Qufe von Embryonen und Oetus abortivi.
Von Dr Ignaz Rieder, Profeſſor In Salzburg.

Schon Konſtantin Roncaglia, der 1737 geſtorben iſt, hat E-
ſchrieben: „Quot foetus abortivos ignorantia Obstetricum t
matrum exCipit latrina. quorulnn ahima. 81 aptismo 10H frau-
daretur, EUINM In aeternhum videéret, t COTPUS [ informe
SSEe decentius tumnulandum! Sed quibus Potissimum Sub gravi
CUlpa competi hane repellere ignorantiam? IIOIIHE parochis?“
Leider gilt dieſe Klage auC noch heutzutage; und Roncaglia
als Grund dieſer traurigen Tatſache, daß viele foetus abortivi ohne
T  aufe ſterben, die Unwiſſenheit der Hebammen und Mütter angibt,
0 iſt In unſerer Zeit zur Unwiſſenheit auch noch vielfach Gleich—
giltigkeit und Unglaube als Urſache hinzugetreten.

Bezüglich der Grundſätze, welche Inu dieſer Frage gelten, indet
man auch ſchon bei den älteren Theologen die richtigen An
ſchauungen, iſt 77⁰ nicht ſelten ſtörend, daß ſie nach dem damaligen
Stande der phyſiologiſchen Wiſſenſchaft Iu verſchiedenen Voraus—
ſetzungen und In nebenſächlichen Dingen Irrtümliches beimiſchen. Di
Neu Theologen behandeln die diesbezüglichen Fragen gewiß In
einer genügenden Weiſe, meiſt jedoch In knapper Form und nanch⸗


